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S a t z u n g 
 
 

des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e.V. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Präambel 
 
Der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten e.V. – Unabhängige 
Institutionen für politische Bildung 
und Jugendarbeit – ist eine konfes-
sionell und parteipolitisch nicht ge-
bundene Vereinigung von Einrich-
tungen der außerschulischen politi-
schen Bildung. Er dient dem Erfah-
rungsaustausch und der Zusam-
menarbeit seiner Mitglieder in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Der Arbeitskreis will unmittelbar die 
außerschulische Bildung, insbeson-
dere die politische Bildung als Ele-
ment der Allgemeinbildung, fördern. 
 
Der Verein ist wesentlicher Be-
standteil der Infrastruktur der Ju-
gendhilfe auf Bundesebene. 
 
 
 
 
 

Erster Abschnitt 
 
Name, Ziel und Zweck 
 
§ 1 
Der Verein trägt den Namen „Ar-
beitskreis deutscher Bildungsstätten 
e.V. – Unabhängige Institutionen für 
politische Bildung und Jugendar-
beit“. 
 
§ 2 
Ziel und Zweck des Vereins ergeben 
sich aus der Präambel. 
 
§ 3 
Der Verein verwirklicht den Sat-
zungszweck als Fachverband ins-
besondere durch Fach- und Fortbil-
dungstagungen und Projekte im In- 
und Ausland, durch Entwicklung und 
Erprobung von Modellen und Kon-
zepten der außerschulischen politi-
schen Bildung und Jugendhilfe, 
durch Fachkommissionen und Ar-
beitsgruppen sowie Publikationen. 
Er verpflichtet sich dem Prinzip des 
Gender Mainstreaming und setzt es 
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im Verband und in seinen Aktivitäten 
um. 
Er berät und unterstützt die Mitglie-
der bei der Antragstellung und Ab-
rechnung von öffentlichen Mitteln 
auf Bundes-, zwischenstaatlicher 
und europäischer Ebene und erfüllt 
Zentralstellenaufgaben. Er setzt sich 
für die Belange der Mitglieder ein 
und vertritt ihre Interessen nach au-
ßen. 
 
§ 4 
Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
 
§ 5 
Der Verein ist in das Vereinsregister 
eingetragen. 
 
§ 6 
Sitz des Vereins ist Berlin. 
 
 
Zweiter Abschnitt 
 
Mitgliedschaft 
 
§ 7 
Mitglieder des Vereins sind natürli-
che Personen, die gemeinnützige 
Einrichtungen und Bildungseinrich-
tungen in öffentlicher Trägerschaft 
vertreten. 
 
7.1. Ordentliche Mitglieder: 
7.1.1  
Vertreterinnen oder Vertreter von 
Institutionen mit eigenem pädagogi-
schem Konzept und eigenem Bil-
dungsprogramm, deren Profil aus-
schließlich oder hauptsächlich von 
politischer Bildung geprägt ist. 
 
 
 

 
(Näheres regeln die Ausführungs-
bestimmungen zur Satzung des 
AdB.). 
 
7.1.2 
Vertreterinnen oder Vertreter von 
Organisationen, die regelmäßig mit 
Teilnehmenden aus mehreren Bun-
desländern Veranstaltungen der 
außerschulischen politischen Bil-
dung durchführen. 
 
7.2. Assoziierte Mitglieder: 
7.2.1  
Vertreterinnen oder Vertreter von 
Institutionen, in denen außerschuli-
sche politische Bildungsarbeit ge-
leistet wird, die jedoch die Voraus-
setzungen für die Mitgliedschaft 
gem. § 7.1 nicht erfüllen. 
 
7.2.2. 
Die assoziierte Mitgliedschaft be-
rechtigt zur Inanspruchnahme aller 
Leistungen, die der Verein seinen 
ordentlichen Mitgliedern gegenüber 
erbringt. Aktives und passives 
Stimmrecht sind ausgenommen.  
 
7.3 
Die Aufnahme ordentlicher und as-
soziierter Mitglieder erfolgt durch 
den Vorstand; sie wird mit der Bes-
tätigung durch die Mitgliederver-
sammlung wirksam, die auch über 
zurückgestellte und abgelehnte Auf-
nahmeanträge entscheidet. 
 
7.4 
Die Entscheidungen der Mitglieder-
versammlung über die Aufnahme-
beschlüsse des Vorstands erfolgen 
nur in Anwesenheit eines Vertre-
ters/einer Vertreterin der antrag-
stellenden Einrichtung. 
 
§ 8 
Die Mitgliedschaft endet 
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8.1 
durch schriftliche Erklärung über 
den Austritt, 
8.2 
durch Fortfall der institutionellen o-
der persönlichen Voraussetzungen 
für die Mitgliedschaft nach §§ 7.1 
und 7.2, 
8.3 
durch Ausschluss im Fall eines 
mehr als zweijährigen Rückstands 
bei der Beitragszahlung auf Be-
schluss des Vorstands. Bei schriftli-
chem Einspruch des Mitglieds bin-
nen vier Wochen ruhen die Rechte 
bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung. Diese kann den Be-
schluss des Vorstands mit einfacher 
Mehrheit aufheben, 
8.4 
durch Ausschluss wegen vereins-
schädigenden Verhaltens auf Be-
schluss des Vorstands. Bei schriftli-
chem Einspruch des Mitglieds bin-
nen vier Wochen ruhen die Rechte 
bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung. Diese kann den Be-
schluss des Vorstands mit einfacher 
Mehrheit aufheben, 
8.5 
durch Tod. 
 
 
Dritter Abschnitt 
 
Organe und Geschäftsführung 
 
§ 9 
Organe des Vereins sind 
9.1 
die Mitgliederversammlung, 
9.2 
der Vorstand. 
 
§ 10  
10.1 
Die Mitgliederversammlung übt die 
Befugnis gem. § 32 (1) BGB aus 
und gibt die grundsätzlichen Ar-

beitsrichtlinien für den Vorstand im 
Rahmen der Satzung. 
10.2 
Sie ist unter Angabe der Tagesord-
nung schriftlich mindestens mit ei-
nem Monat Frist einzuberufen. 
10.3 
Sie tritt mindestens einmal im Jahr 
zusammen und ist beschlussfähig, 
wenn wenigstens ein Drittel der Mit-
glieder anwesend sind. 
10.4 
Auf Verlangen von mindestens ei-
nem Drittel der Mitglieder ist unver-
züglich eine Mitgliederversammlung 
durch den Vorstand einzuberufen. 
10.5 
Ist eine Mitgliederversammlung nicht 
beschlussfähig, so ist eine gemäß § 
10.2 mit gleicher Tagesordnung neu 
einberufene Versammlung auf jeden 
Fall beschlussfähig. 
10.6 
Die Mitglieder können sich im Fall 
ihrer Verhinderung in der Mitglie-
derversammlung nur durch Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter ihrer 
Institution bzw. durch Mitglieder des 
Trägervereins vertreten lassen. Die 
Vertretung ist dem Vorstand schrift-
lich anzuzeigen. 
10.7 
Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung werden, mit Ausnahme 
der im Fünften Abschnitt geregelten 
Fälle, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit kommt ein 
Beschluss nicht zustande. 
10.8 
• die Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 

– Akademie der Politischen Bil-
dung 

• die Heinrich-Böll-Stiftung 
• die Konrad-Adenauer-Stiftung 

e.V. – Bereich Politische Bildung  
haben je zwei Stimmen. 
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10.9 
Die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung werden von zwei Mitglie-
dern, darunter mindestens einem 
Vorstandsmitglied, beurkundet. 
 
§ 11 
11.1 
Dem Vorstand obliegt die Erfüllung 
der Aufgaben des Vereins; er gibt 
sich eine Geschäftsordnung. 
11.2 
Die Mitgliederversammlung wählt 
den Vorsitzenden/die Vorsitzende, 
den stellvertretenden Vor-
sitzenden/die stellvertretende Vor-
sitzende sowie bis zu sechs weitere 
Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre. 
Wiederwahl ist möglich. Gewählt 
werden dürfen nur ordentliche Mit-
glieder. Näheres regelt die Wahl-
ordnung. 
11.3 
Zwei Vorstandsmitglieder vertreten 
den Verein im Sinne des § 26 BGB. 
 
§ 12 
12.1 
Der Vorstand bestellt eine Ge-
schäftsführerin/einen Geschäftsfüh-
rer. 
12.2 
Der Geschäftsführerin/dem Ge-
schäftsführer obliegt im Rahmen der 
Beschlüsse von Mitgliederver-
sammlung und Vorstand die Ge-
schäftsführung des Vereins. Sie/er 
ist für die Umsetzung  sämtlicher 
Beschlüsse und Empfehlungen der 
Organe und Ausschüsse verant-
wortlich. 
12.3 
Die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer hat in sämtlichen Sit-
zungen der Organe und Ausschüsse 
des Vereins Beratungs- und An-
tragsrecht. 
 
 

§ 13 
13.1 
Der Vorstand kann zu seiner Bera-
tung einen Beirat berufen. Seine 
Mitglieder sollen Persönlichkeiten 
des öffentlichen und wissenschaftli-
chen Lebens sein oder über beson-
dere Erfahrungen in der außerschu-
lischen Bildung verfügen. Sie sollen 
bereit und in der Lage sein, sich für 
die Ziele des Vereins einzusetzen. 
13.2 
Die Beiratsmitglieder haben das 
Recht, mit beratender Stimme an 
den Mitgliederversammlungen teil-
zunehmen. 
13.3 
Die Vorsitzende/der Vorsitzende des 
Beirats hat das Recht, an den Vor-
standssitzungen mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 
13.4 
Die Berufung in den Beirat erfolgt für 
die Dauer von vier Jahren. Wie-
derberufung ist möglich. 
 
 
Vierter Abschnitt 
 
Finanzbestimmungen  
 
§ 14 
Der Verein finanziert sich überwie-
gend aus Zuwendungen und Mit-
gliedsbeiträgen. Die Höhe der Mit-
gliedsbeiträge wird von der Mitglie-
derversammlung durch Beschluss 
festgelegt. 
 
§ 15 
15.1 
Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwen-
det werden; die Mitglieder erhalten 
keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 
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15.2 
Der Verein darf keine Personen 
durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigen. 
 
§ 16 
16.1 
Für die Kassen- und Rechnungs-
prüfung werden zwei Kassenprüfe-
rinnen/Kassenprüfer und zwei stell-
vertretende Kassenprüferinnen/Kas-
senprüfer bestellt. 
16.2 
Die Mitgliederversammlung wählt in 
jedem Jahr eine Kassenprüfe-
rin/einen Kassenprüfer und eine 
Stellvertreterin/einen Stellvertreter, 
deren Amtszeit mit der zweiten auf 
die Wahl folgenden ordentlichen 
Mitgliederversammlung endet. 
16.3 
Die stellvertretenden Kassenprüfe-
rinnen/Kassenprüfer werden nur im 
Verhinderungsfall der ordentlichen 
Kassenprüferinnen/Kassenprüfer 
tätig. 
16.4 
Wiederwahl ist zulässig. 
16.5 
Die Kassenprüferinnen/Kassenprü-
fer unterrichten den Vorstand und 
erstatten der Mitgliederversammlung 
Bericht über das Ergebnis der Prü-
fung. Gegebenenfalls können Mit-
gliederversammlung oder Vorstand 
zusätzlich eine Treuhand-Prüfungs-
Gesellschaft hinzuziehen. 
 
 
Fünfter Abschnitt 
 
Allgemeine Schlussbestim-
mungen 
 
§ 17 
Geschäftsjahr des Vereins ist das 
Kalenderjahr. 

 
§ 18 
18.1 
Die Satzung kann durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung mit min-
destens zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen geändert werden. 
18.2 
Redaktionelle Änderungen, die 
durch Auflagen des Gerichts oder 
der Finanzbehörde erforderlich wer-
den, kann der Vorstand be-
schließen; er hat die Mitglieder über 
derartige Änderungen binnen vier 
Wochen zu unterrichten. 
18.3 
Anträge auf Satzungsänderung sind 
bis spätestens sechs Wochen vor 
der Mitgliederversammlung dem 
Vorstand vorzulegen und mit der 
Einberufung der Mitgliederver-
sammlung nach § 10.2 zu versen-
den. 
 
§ 19 
Für die Auflösung des Vereins ist 
die Zustimmung von mindestens 
zwei Dritteln der Mitglieder gemäß § 
7 erforderlich. 
 
§ 20 
Falls ein Vermögen vorhanden ist, 
so fällt es bei Auflösung oder Auf-
hebung des Vereins oder bei Weg-
fall seines bisherigen Zwecks an die 
Bundesrepublik Deutschland, ver-
treten durch die für die Jugendpolitik 
zuständige Bundesministerin/den für 
Jugendpolitik zuständigen Bun-
desminister, die/der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des § 4 die-
ser Satzung zu verwenden hat. 
 
 
Die Satzung wurde am 8. Septem-
ber 1959 errichtet; die vorliegende 
Fassung am 12. Oktober 1973, am 
7. November 1974, am 29. Oktober 
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1982, am 22. Oktober 1987, am 14. 
November 1991, am 29. Oktober 
1992, am 18. November 1993, am 
24. November 1999, am 29. No-
vember 2001, am 27. November 
2002, am 24. November 2004 und 
am 30. November 2005 beschlos-
sen. 
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Ausführungsbestimmungen zu § 7 der Satzung des Arbeitskreises deutscher 
Bildungsstätten e.V. (AdB) 
 
 
 
1. 
Die Mitglieder des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten berücksichtigen in 
ihrer Arbeit die Prinzipien des Gender Mainstreaming und der Qualitätssiche-
rung. Sie beteiligen sich an der Verbandsdiskussion über die damit verbunde-
nen Fragen, setzen sich mit den vom AdB entwickelten Kriterien und Methoden 
systematisch auseinander und wenden sie auf die eigene Arbeit an. 
 
Wenden die Einrichtungen aus landesgesetzlichen oder vergleichbaren Gründen 
entsprechende Qualitätssicherungssysteme an, gilt dies als Äquivalent. 
 
 
2. 
Die ordentliche Mitgliedschaft im AdB ist daran gebunden, 
 
• dass das Profil der Einrichtung durch politische Bildung geprägt ist – dass ihr An-

teil also den anderer Inhalte überwiegt; 
 

• dass vor der Aufnahme in den AdB mindestens 2 Jahre kontinuierlich politische 
Bildung gemacht wurde; 
 

• dass die Umsetzung des pädagogischen Konzepts der Einrichtung durch haupt-
amtliche pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kooperation mit ne-
benamtlichen erfolgt. Falls in Ausnahmefällen keine hauptamtlichen Pädago-
ginnen oder Pädagogen die Bildungsarbeit tragen, muss erkennbar eine verant-
wortliche Person das Gesamtkonzept der Einrichtung vertreten und seine Umset-
zung in Seminarprogramme und Veranstaltungen durch nebenamtlich Mitarbei-
tende gewährleisten; 
 

• dass die Einheit von Leben und Lernen im Bildungsprozess an einem festen so-
zialen Lernort – also das Prinzip der Internatspädagogik – eine zentrale Rolle 
spielt. 

 
Geändert auf der MV 2002 in Berlin. 
 
 
 
 
 
 


